
5 

Landesgesetzblatt für Wien 
Jahrgang 1965 Ausgegeben am 29. Min 1965 3. Stück 

4,, Gesetz: Wi.- Landarbeitsordn""l!'novelie 1965. 

4. 
Gesetz vom 29. Jänner 1965, mit dem die 
Wiener Landarbeitsordnung abgeändert und 
ergänzt wird (Wiener Landarbeitsordnungs-

novelle 1965). 

der Dienstnehmer aus Gründen, die nid:it von 
ihm zu vertreten sindt diese Mitteilung nidit un
verzüglich erstatten, so gilt sie als rechtzeitig ab
gegeben, wenn sie unmittelbar nach Wegfall des 
Hinderungsgrundes nad:igeholt wird. 

(2) Bei Wiederantritt des Dienstes hat der 
Der Wiener Landtag hat in Ausführung des Dienstnehmer ohne sd:iuldhafte Verzögerung ein 

Landarbeitsgesetzes, BGB!. Nr. 140/1948, in der ärztliches Zeugnis oder eine Bestätigung der 
Fassung der Bundesgeserze BGB!. Nr. 279/1957, Krankenbsse vorzulegen. Das ärztlid:ie Zeugnis 
BGB!. Nr. 241/t960, BGB!. Nr. 97/1961, BGB!. beziehungsweise die Bestätigung der Kranken
Nr. 10/1962 und BGB!. Nr. 194/1964, beschlos· kasse hat Angaben über Beginn, Dauer und Ur-
sen: sad:ie der Arbeitsunfähigkeit zu enthalten. 

Die Wiener Landarbeitsordnung, LGBL für § 67 c. (1) Der Dienstnehmer hat nach termin-
Wien Nr. 22/1949, in der geltenden Fassnng, gemäßem Ablauf seines Urlaubes oder, falls die 
wird abgeändert und ergänzt wie folgt: Erkrankung länger dauert, nad:i deren Beendi-

. . . gung seinen Dienst anzutreten.. 
1:. Nach § 67 sind folgende Bestimmungen etn- (2) Das auf die nicht anrechenbare Zeit des Ur-

zufugen: j laubes entfallende Urlaubsentgelt ist mit dem auf 
„E r k r an k u n g w ä h r e n d d es U r J au- . Grund gesetzlicher oder vertraglid:ier Bestim-

b es mungen bei Krankheit oder Unfall gebührenden 

§ 67 a. Erkrankt (verunglückt) ein Dienst
nehmer während seines Urlaubes, so werden die 
auf Werktage fallenden Krankheitsrage auf das 
Urlaubsausmaß nicht angerechnet, wenn folgende 
Voraussetzungen gemeins,am zutreffen: 

1. Die Erkrankung (der Unglücksfall) darf 
vom Dienstnehmer nicht vorsätzlich oder grob 
fahrlässig verursacht worden seini 

2. während des Urlaubes darf vom Dienst
nehmer keine dem Erholungszweck des Urlaubes 
zuwiderlaufende Erwerbstätigkeit ausgeübt wor
den sein; 

3. die Erkrankung (der Unglücksfall) muß eine 
länger als drei Tage währende Arbeitsunfähigkeit 
bewirkt haben; 

4. der Dienstnehmer hat dem Dienstgeber 
nach Maßgabe der Bestimmungen des S 67 b von 
der Erkrankung (vom Unglücksfall) Mitteilung 

Entgelt zu verred:inen und gegebenenfall• vom 
Dienstnehmer zurückzuerstatten. 

(3) Ein Urlaubsrest ist nach Möglichkeit im lau
fenden Urlaubsjahr zu verbrauchen. § 68 ist 
sinngemäß anzuwenden. 

§ 67 d. Bei Erkrankung (Unglücksfall) des 
Dienstnehmers im Ausland finden die Bestim
mungen des § 67 a nur Anwendung, wenn eine 
stationäre Behandlung in einer Krankenanstalt 
durchgeführt wurde. An Stelle des im § 67 b 
Abs. 1 vorgesehenen ärztlichen Zeugnisses bezie
hungsweise der Bestätigung der Krankenkasse ist 
eine Bescheinigung der Krankenanstalt über die 
stationäre Behandlung beizubringen. 

§ 67 e. Arglistige Beschaffung oder mißbräuch
liche Verwendung einer Besd:ieinigung nad:i 
§ 67 b oder § 67 d berechtigen den Dienstgeber 
znr Entlaosung (§ 33)." 

zu mad:ien und die erforderlichen Nachweise zu 1 2. Im § 118 Abs. 3 haben an Stelle der Worte 
erbringen. „24. Lebensjahr"~ die Worte n21. Lebensjahru zu 

§ 67 b. (!) Der Dienstnehmer ist verpfliditer, treten. 
dem Dienstgeber nadi dreitägiger Krankheits- Der Landeshauptmann: Der Landesamtsdirektor: 
dauer unverzüglich Mitteilung zu machen. Kann Jonas Ertl 
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Wirn, L, Wollzeile 27 11, erhiltlKh. 

Dru<k der österreidllsdien Staatsdnu:kerei. 
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